
Hinweis zur Befragung im Rahmen des Zensus 2011

Hiermit  möchten wir  euch darauf  hinweisen, dass sämtliche Fragebögen des Zensus 2011 NICHT im 
Beisein des „Erhebungsbeauftragten“ ausgefüllt werden müssen! Auch besteht keine Verpflichtung diesen 
in eure Wohnung zu lassen.

Jeder hat das Recht selbst zu entscheiden, wem er seine persönliche Daten offen legt (informationelle  
Selbstbestimmung).  Leider  ist  trotzdem  jeder  gesetzlich  verpflichtet,  die  Fragebögen 
(Wohnheimbefragung, Haushaltsbefragung oder gar kombinierte Befragung) des Zensus 2011 ausgefüllt  
abzugeben (dieser ganze Apparat wird mit dem Interesse der Allgemeinheit begründet). Jedoch ist hierzu 
nicht  das  Beisein  des  „Erhebungsbeauftragten“  erforderlich.  Rechtlich  gesehen,  darf  man  ihm  den 
Zugang zur Wohnung verwehren.

Generell  werden  sämtliche  Bewohner  (unabhängig  von  der  Staatsbürgerschaft)  von 
Gemeinschaftsunterkünften  (vielleicht  besser  bekannt  als  Wohnheime)  befragt.  Leider  hat  die  Stadt 
Karlsruhe in ihrem Anschreiben die persönlichen Rechte nur in einem Nebensatz erwähnt und auch aus 
den offiziellen Unterlagen zum Zensus 2011 gehen diese nicht eindeutig hervor.

Wer die Fragebögen des Zensus 2011 bewusst falsch ausfüllt  oder gar nicht  abgibt,  muss mit  einem 
Bußgeld von bis zu 5.000 Euro rechnen (bei der letzten Volkszählung 1987 wurden ähnlich hohe Strafen 
angedroht, allerdings deutlich niedrigere verhängt) .

Erhebungsbeauftragte sind nicht ausschließlich Beamte der Gemeinde, sondern auch Freiwillige. Um den 
„Datenschutz“  zu  gewährleisten,  wird  von  den  Erhebungsbeauftragten  nur  eine 
Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet. 
Nochmals: Niemand ist verpflichtet diese Leute in die Wohnung zu lassen, oder den Fragebogen in deren 
Beisein auszufüllen!

Der Zensus 2011 ist die erste gemeinsame Volkszählung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union.  
Erhebungsstichtag ist Montag, 9. Mai 2011 (Europatag) [,…]. Zukünftig sollen alle zehn Jahre europaweit  
Zählungen folgen. [1]
Die  Ergebnisse  der  Volkszählung  werden  benötigt,  um  zum  Beispiel  den  Länderfinanzausgleich  in 
Deutschland anzupassen. Allerdings werden dazu sämtliche  personenbezogenen Daten von  diversen 
Ämtern und Einrichtungen in einer Datenbank gespeichert und bis zum Ende der Volkszählung (in ca. 4 
bis 6 Jahren) vorgehalten. Eine entsprechende Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht, wurde 
von diesem nicht zur Verhandlung angenommen [2].
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Nochmal zusammengefasst:
– grundsätzlich  niemanden  in  die  Wohnung  lassen  (auch  nicht  mit  Ausweis)  und  sich  den  

Fragebogen aushändigen lassen
– Fragebogen ausgefüllt zurücksenden (Briefmarke nicht erforderlich [3])

Weitere Informationen zum Zensus 2011 findet man auf folgenden Internetseiten:
http://zensus11.de/ (Initiative gegen die Volkszählung 2011)
http://www.Zensus2011.de/ (Offizielle Seite des Bundes)

Bei weiteren Fragen zum Zensus 2011, könnt ihr euch auch an den UStA wenden.

[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Zensus_2011 
[2] http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20100921_1bvr186510.html
[3] http://www.lawblog.de/index.php/archives/2011/05/13/volkszhlung-der-portotrick/
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